Teilnahmebedingungen für den Wettbewerbs
„Tipps und Tricks für die Arbeitsorganisation in Rinderzuchtbetrieben“

Artikel 1: Veranstalter
Der Öffentliche Dienst der Wallonie, vertreten durch die DGO3 (Generaldirektion für Landwirtschaft, natürliche Ressourcen und Umwelt) veranstaltet gemeinsam mit dem CRA-W (Wallonisches Zentrum für Agrarforschung) im Rahmen des Projekts OTEL (Organisation du Travail en Elevage – Arbeitsorganisation im Viehbetrieb; von der Wallonie gefördertes Projekt) den Wettbewerb „Tipps und Tricks zur Arbeitsorganisation in Rinderzuchtbetrieben“. 
Ziel des Wettbewerbs ist, Tipps und Tricks zu erfassen und zu verbreiten, die von den Viehhaltern in den Viehbetrieben selbst entwickelt werden. Er zeichnet Viehhalter für den innovativen Charakter der von ihnen ersonnenen und umgesetzten Lösungen aus, die ihre Arbeit im Alltag erleichtern.
Artikel 2: Formalitäten
Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos und steht allen Rinderviehhaltern offen, deren Betrieb in der Wallonie ansässig ist. 
Jeder Teilnehmer kann mehrere Tipps und Tricks einreichen. Jedoch muss jeweils ein separater Bogen pro Tipp oder Trick vorgelegt werden. Ein Teilnehmer kann nur einmal ausgezeichnet werden.
Bewerbungen müssen vor dem 15. Juni 2018 über das online unter folgender Adresse verfügbare Formular eingereicht werden: agriculture.wallonie.be/otel
Artikel 3: Kategorien
[bookmark: _GoBack]Der Tipp oder Trick muss in eine der folgenden sieben Kategorien passen: 
1) 
Règlement du concours « trucs et astuces en organisation du travail dans les exploitations bovines »  2016	Page 1 sur 3

2) Fütterung
3) Einstreu/Ausmisten
4) der Stall
5) Reproduktion
6) Sicherheit 
7) Weide

Damit eine Kategorie eröffnet wird, müssen mindestens drei Tipps oder Tricks vorliegen. Im gegenteiligen Fall behalten sich die Mitglieder der Jury die Möglichkeit vor, Tipps oder Tricks in eine andere Kategorie einzuordnen. Gleiches gilt, wenn ein Tipp oder Trick nicht richtig eingeordnet wird; in diesem Fall kann die Jury diesen in eine andere, bessere geeignete Kategorie einordnen. 
Artikel 4: Kriterien der Teilnahmeberechtigung
Für die Teilnahme muss ein Tipp oder Trick in der Umsetzung einer Lösung bestehen, die für den Landwirt kostengünstig und leicht umzusetzen ist.



Die Bewerbungen werden anhand der nachfolgenden Kriterien bewertet:
· 
· Quantitative und/oder qualitative Arbeitsverbesserung für den Landwirt
· Weniger Einschränkungen bei den täglichen Handgriffen
· Leichte Umsetzbarkeit

· Geringe Kosten
· Gewährleistung von Sicherheit und Komfort
· Wahrung des Tierschutzes
· Innovativer Charakter

Artikel 6: Bewerber
Bewerber können gebeten werden, vor Ort Fotos, ein Video oder ein anderes Dokument zu erstellen, das dazu dient, ihren Tipp oder Trick bekanntzumachen. 
Die Bewerber stimmen im Vorfeld der Verbreitung, Veröffentlichung und Darstellung ihres Namens, ihres Bilds sowie ihres Tipps und Tricks in Zeitungen, landwirtschaftlichen Zeitschriften, Unterlagen über „Arbeitslösungen“ oder Werbeunterlagen sowie auf der Webseite der Veranstalter und Projektpartner von OTEL zu. 
Die DGARNE behandelt die personenbezogenen Daten der Teilnehmer gemäß dem Gesetz vom 08.12.1992 über den Schutz der Privatsphäre.
Artikel 7: Die Jury
Es wird eine Jury aus Experten des wallonischen Agrarsektors gebildet (Universitätsfakultäten, Forschungseinrichtungen, gemeinnützige Vereine (asbl),…).
Die Jurymitglieder treffen sich Mitte Juni, um einen Sieger pro Kategorie und den „Gesamtsieger“ des Wettbewerbs 2018 unter den Preisträgern der verschiedenen Kategorien zu ermitteln.
Die Jurymitglieder behalten sich das Recht vor, die Bewerber wegen weiterer Informationen zu ihren Tipps oder Tricks anzusprechen. Sie können sich ggf. auch in den Betrieb des Landwirts begeben, um die umgesetzten Lösungen einfacher bewerten zu können.
Die Sieger des Wettbewerbs werden über die in ihren Anmeldeformularen angegeben Kontaktdaten persönlich informiert. 
Artikel 8: Auszeichnung
Der Preisträger jeder Kategorie erhält eine Auszeichnung. Dieser erhält einen Entspannungstag für die Familie (Eintritt in einen Freizeitpark, in ein Museum, …) mit einem Höchstwert von 200 €. Die Preisträger kommen außerdem in den Genuss des Aushilfsdiensts dank der Beitragszahlung für zwei Jahre und 8h Leistung. 
Der „Preisträger des Wettbewerbs 2016“ wird mit einem Erholungswochenende im Höchstwert von 500€ belohnt. Er kommt ebenfalls in den Genuss des Aushilfsdiensts dank der Zahlung des Beitrags für zwei Jahre und 16h Leistung.
Die Gewinne könne nicht in Bargeld umgewandelt werden.
Artikel 9: Bekanntgabe der Ergebnisse
Während der Landwirtschaftsmesse von Libramont findet am 27. Juli 2018 um 14h eine Pressekonferenz in einem zum gegebenen Zeitpunkt benannten Raum statt, um die Preisträger bekanntzugeben. Diese verpflichten sich, an der Pressekonferenz teilzunehmen oder sich an dem Tag der Preisverleihung ersetzen zu lassen. 
Die Entscheidungen der Jury sind endgültig und unanfechtbar.
Artikel 10: Regelwerk
Die reine Teilnahme am Wettbewerb bedeutet die vollumfängliche Zustimmung zu diesen Regeln. Das Regelwerk ist für Viehhalter auf folgender Webseite abrufbar: agriculture.wallonie.be/OTEL
Die DGARNE behält sich das Recht vor, im Falle höherer Gewalt oder eines anderen Ereignisses, das sich ihrer Kontrolle entzieht, den Wettbewerb auszusetzen oder zu verändern, ohne dass die Teilnehmer oder eine andere Person Anspruch auf Schadensersatz erheben könnte(n).
Jeder Sonder- und Einzelfall, der nicht im vorliegenden Regelwerk behandelt oder vorgesehen wird, wird vom Veranstalterausschuss abschließend entschieden. Dieses Regelwerk fällt unter belgisches Recht. Jedweder Rechtsstreit im Zusammenhang mit dem Wettbewerb, seinen Ergebnissen oder dem vorliegenden Regelwerk fällt in die Zuständigkeit des Gerichts von Namur.
